Allgemeine Informationen (= 1. Unterpunkt)
Gründung:
1997

Mitglieder:
29 Mitglieder (Stand März 2007)
Unser Förderverein ist offen für jede/n Interessierte/n und beschränkt sich nicht nur auf Angehörige unserer Schüler. Mitglied kann jeder werden, der sich mit der Schule in Darry verbunden fühlt.
Wir bieten Ihnen daher die Möglichkeit ohne Umstände direkt bei uns Mitglied zu werden. Drucken Sie einfach unsere Beitrittserklärung aus und senden uns diese unterschrieben zu.

Vorstandsmitglieder:
Vorsitzende
Tanja Wiergowski
Tel. 0 43 81 / 41 89 88
Schriftführerin
Birgit Kemter
Kassenwartin
Birte Friedrichsen

Mitgliedsbeitrag:
Die Höhe des Jahresbeitrages bestimmen Sie selbst (mindestens 6 Euro). 
Der Verein ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt und somit können Mitgliedsbeiträge und Spenden von der Steuer abgesetzt werden. 
Für Spenden stellen wir Ihnen gern eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt aus.

Kann ich auch freiwillige Beiträge zahlen, ohne Mitglied zu sein?
Wenn Sie sich nicht binden und kein Mitglied werden möchten, dann können Sie uns selbstverständlich auch durch eine Spende per Überweisung oder einen Dauerauftrag unterstützen.
Außerdem haben Sie auf den einzelnen Schulveranstaltungen die Möglichkeit, das Sparschwein des Fördervereins zu füttern, dessen kompletter Inhalt direkt in unsere Förderarbeit fließt.

Wieso Beiträge per Lastschriftverfahren?
Um Ihnen und uns die Arbeit zu erleichtern, buchen wir Ihren Mitgliedsbeitrag einmal im Schuljahr von Ihrem Girokonto ab. 
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, eine Lastschrift innerhalb von sechs Wochen zurückbuchen zu lassen, so dass Sie mit dem Lastschriftverfahren kein Risiko eingehen.
Kündigung:
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist gemäß unserer Satzung jederzeit möglich. Sie kann formlos zu Händen unserer Kassenwartin erfolgen; eine schriftliche Bestätigung senden wir Ihnen aus Kostengründen nur auf Nachfrage zu.

Realisierte Projekte (= 2. Unterpunkt)
· Anschaffung neuer Pausenspielgeräte
Pedalos, Stelzen, Pferdeleinen, Spiele für Regenwetter und vieles mehr
· Erhalt der Fahrbücherei
Durch finanzielle Unterstützung ist es uns, zusammen mit anderen Spendern, gelungen, die drohende Abschaffung der Fahrbücherei abzuwenden. Somit steht der Bücherbus den Schülern und der Schule weiterhin alle drei Wochen zur Verfügung.
· Pflanzung einer Streuobstwiese
In den letzten Jahren wurde für jedes erste Schuljahr ein Obstbaum gepflanzt, so dass eine schöne gemischte Streuobstwiese entstanden ist. Mittlerweile ist eine weitere Anpflanzung auf der Obstwiese nicht mehr möglich, so dass jetzt Büsche und Sträucher auf dem unteren Schulhofbereich gepflanzt werden.
· Bezuschussung von Theaterfahrten
Für die Schulkinder übernimmt der Förderverein den Hauptanteil der Kosten für den Besuch des Weihnachtsmärchens (Eintritt und Fahrtkosten). Zusätzlich werden auch die Kosten für Eltern und Geschwister bezuschusst, so dass aus dem Theaterbesuch ein Gemeinschaftserlebnis wird, an dem viele Familien teilnehmen können.

· Mitmach-Zirkus
Beim Mitmach-Zirkus im Sommer 2004 konnten die Kinder selber zu Artisten in der Manege werden: sie lernten auf dem Balken zu laufen, Teller zu drehen, Bälle, Ringe und Keulen zu jonglieren und versuchten, das Einrad zu bändigen. Abschließender Höhepunkt war eine Galavorstellung aller Kinder vor vollen Zuschauerrängen.
· Mitgestaltung von Schulfesten, Schulflohmärkten

· Entlastung der Eltern bei der Anschaffung von Lernmaterialien
· Aktionstag mit Sascha Görtz aus Flensburg, dem Weltmeister im Becherstapeln

· Organisation und Betreuung von Sponsorenläufen

Aktivitäten (= 3. Unterpunkt)

· Tombola beim Schulfest im Sommer 2006

Anlässlich des Schulfestes veranstaltete der Förderverein eine Tombola der besonderen Art. Anstatt der üblichen Gewinne stifteten Eltern, Lehrer und viele andere Preise wie z.B. 1 Stunde Lehrer sein, 1 Tag keine Hausaufgaben, Reitstunde, Fahrten mit einem Mähdrescher, Polizei- und Feuerwehrfahrzeug, Kuchen bzw. Eis für die ganze Klasse und vieles mehr. Die Tombola wurde ein Riesenerfolg und die Kinder waren begeistert. Und für die Kasse des Fördervereins konnte ein guter Erlös erzielt werden!

· Tag der offenen Tür im Rahmen der Mini-Phänomenta

Vom 3. bis 14. März 2007 war in der Grundschule Darry die „Mini-Phänomenta“ zu Gast. 32 kleine und größere Versuche aus dem naturwissenschaftlichen und technischen Bereich, von der Universität Flensburg mit Unterstützung des Arbeitgeberverbandes Nordmetall und des VDMA Nord zusammengestellt, galt es zu bestaunen und zu ergründen. 
Vom Kinorad (mittels einer Stroboskopscheibe entsteht aus Einzelbildern ein Bewegungsablauf) über Klebeluft (eine Platte wird gegen den Wind angesaugt) bis hin zum Tuba-Klang (Plastikrohre erzeugen einen Klang, wenn man mit einem Badelatschen auf sie schlägt) reichte die Palette der experimentell erlebbaren Naturphänomene. Das war eine wirklich spannende Angelegenheit, nicht nur für Kinder. Wie die Sechs- bis Zehnjährigen die "Miniphänomenta" erlebten, davon konnten sich am Sonnabend, 3. März 2007, auch die Eltern überzeugen. Für das leibliche Wohl sorgte der Förderverein mit hausgemachten Kuchen, Würstchen und diversen Getränken. Dieses ergänzende Angebot wurde von allen Besuchern gerne angenommen. 
· Sponsorenlauf am 25. Mai 2007

Nach dem Erfolg des ersten Sponsorenlaufes vor zwei Jahren fand am 25. Mai 2007 der zweite Sponsorenlauf der Grundschule in Darry statt. Die Idee bei diesem Sponsorenlauf ist, dass Kinder vor dem Lauf "Sponsoren" finden, die bereit sind, für jede gelaufene Minute einen frei wählbaren Geldbetrag zu bezahlen. Das Prinzip ist ganz einfach: je mehr Minuten, desto mehr Geld. Alle Schüler sammelten auf ihren Meldezetteln Sponsorengelder von Mama, Papa, Großeltern, Verwandten und Bekannten. Und dann ging es los. Die Kinder gaben alles, liefen trotz regnerischen Wetters bis zu 60 Minuten und hatten jede Menge Spaß dabei. Zur Belohnung gab es für jeden Läufer eine Urkunde als Erinnerung.
Wir danken den Kindern, den Sponsoren und dem ganzen Kollegium der Grundschule für diesen tollen Erfolg! Ein großer Dank gilt außerdem allen aktiven Helfern aus der Elternschaft und dem Förderverein sowie den Getränkespendern. Diese großartige Aktion der Grundschule brachte einen Erlös von ca. 1.300 Euro. Diesen Betrag ergänzt der Förderverein mit vorhandenen Mitteln, um eine Vogelnestschaukel für den unteren Schulhofbereich der Grundschule anzuschaffen. Die Einweihung soll Ende September 2007 im Rahmen des Schuljubiläums erfolgen.
Geplante Projekte (= 4. Unterpunkt)
· Aufbau und Einweihung der Vogelnestschaukel auf dem Schulspielplatz
im September 2007

· Diverse Aktionen anlässlich des Schuljubiläums am 29. September 2007
(mehr wird jetzt noch nicht verraten)
· Theaterfahrt im Dezember 2007

· Flohmarkt im Frühjahr 2008

Beitrittserklärung (= 5. Unterpunkt; liegt auch als Datei vor)

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Darry“.

Ich zahle einen Jahresbeitrag von  __________ € (mindestens 6 €).
Der Betrag wird jeweils im November des laufenden Jahres von meinem Konto abgebucht.
Name, Vorname:


Bank:


Konto-Nr:


BLZ:


Anschrift:




Datum, Unterschrift
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich.

Bitte geben Sie die Beitrittserklärung ausgefüllt in der Grundschule Darry ab oder schicken Sie sie an die Schuladresse oder an die Vereinsvorsitzende:

Grundschule Darry
oder:
Tanja Wiergowski

Schulweg

Brammerberg 16
24321 Darry

24321 Darry


Satzung (= 6. Unterpunkt; liegt auch als Datei vor)
Satzung

des Vereins der Freunde und Förderer der Grundschule Darry

Satzung vom 31.03.1999, geändert durch Beschluss vom 31.05.2007

§ 1
Name und Sitz

Der Verein führt den Namen "Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Darry“.

1. Eine Eintragung in das Vereinsregister ist nicht vorgesehen. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in 24321 Darry.

3.
Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr.

§ 2
Zweck des Vereins

· Der Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Darry mit Sitz in Darry verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

· Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung.

· Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Förderung der Grundschule Darry, insbesondere durch die Ausgestaltung der Schule und des Schulhofes, die Anschaffung besonderer Ausstattung für Klassenräume und Unterricht und Unterstützung besonderer schulischer Vorhaben.

· Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

· Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

· Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig  hohe Vergütungen begünstigt werden.

· Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Grundschule Darry, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden.


§ 3
Mitgliedschaft

1.
Mitglieder des Vereins können werden 

a)
Eltern von Schülern der Grundschule Darry,

b)
volljährige, natürliche Personen, 

c)
juristische Personen,

d)
nicht rechtsfähige Vereine.

2.
Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erworben(Beitrittserklärung).

3.
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss.

4.
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Kündigung gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Der Austritt wird ohne Einhaltung einer Frist mit Ablauf des Monats, in dem die Erklärung erfolgt, wirksam.

5.
Ausgeschiedene Mitglieder erhalten keinerlei Erstattung aus dem Vereinsvermögen.

§ 4
Vorstand und Mitgliederversammlungen

1.
Organe des Vereins sind

a)
der Vorstand

b)
die Mitgliederversammlung

2.
Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern

a)
Vorsitzender

b)
Kassenwart

c)
Schriftführer

Der Verein ist nicht rechtsfähig. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich in dem Umfang, der für einen rechtsfähigen Verein vorgesehen ist, durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.

3.
Es werden zwei Kassenprüfer, direkt aus der Mitgliederversammlung heraus, für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören.

4.
Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit Stimmenmehrheit gefasst.

5.
Jedes Jahr ist eine ordentliche Mitgliederversammlung schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung einzuberufen. Die Mitgliederversammlung, die vom Vorsitzenden geleitet wird, ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Juristische Personen und nicht rechtsfähige Vereine haben jeweils eine Stimme.

6.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand auf Verlangen eines Drittels der ordentlichen Mitglieder oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes einberufen. Die Einladung hat mit einer Frist von einer Woche schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung zu erfolgen.

7.
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a)
Berichte und Erklärungen des Vorsitzenden und der Kassenprüfer entgegenzunehmen und über
die von ihm eingebrachten Anträge zu entscheiden,

b)
dem Vorstand Entlastung zu erteilen,

c)
über Anträge, die von Mitgliedern eingebracht werden, zu entscheiden,

d
Satzungsänderungen zu beschließen,

e)
den Vorstand zu wählen,

f)
die Kassenprüfer zu wählen.

Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Über eine Satzungsänderung kann nur mit einer Stimmenmehrheit von ¾ beschlossen werden. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen und vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 5
Beiträge

1.
In der Beitrittserklärung verpflichtet sich das Mitglied zur Zahlung eines von ihm bestimmten jährlichen Betrages. Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt 6,00 € (in Worten: sechs Euro).

2.
Der Beitrag ist als Jahresbeitrag fällig mit Beginn des Geschäftsjahres.

§ 6
Auflösung

1.
Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Mitgliederversammlung beschlossen werden.

2.
Für die Auflösung ist eine Mehrheit von ¾ der auf der Versammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.

3.
Das bei der Auflösung des Vereins noch vorhandene Vermögen des Vereins fällt an die Grundschule Darry, die es dem Satzungszweck entsprechend zu verwenden hat.

Darry, den 31.05.2007

